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BESCHLUSS NR. 1/91

DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EWG
- EFTA „GEMEINSAMES VERSAND-
VERFAHREN" VOM 19. SEPTEMBER
1991 ZUR ÄNDERUNG DER ANLAGE I
DES ÜBEREINKOMMENS VOM 20. MAI
1987 ÜBER EIN GEMEINSAMES VER-

SANDVERFAHREN

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS

gestützt auf das Übereinkommen vom 20. Mai
1987 *) über ein gemeinsames Versandverfahren,
insbesondere auf Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anlage I des Übereinkommens enthält die wich-
tigsten technischen Bestimmungen der Grundvor-
schriften über das gemeinsame Versandverfahren
für die Warenbeförderung zwischen der Gemein-
schaft und den EFTA-Ländern sowie auch zwischen
den einzelnen EFTA-Ländern.

Diese Vorschriften wurden kürzlich im Rahmen
der Änderung des gemeinschaftlichen Versandver-
fahrens im Hinblick auf die Verwirklichung des
Binnenmarktes ab 1. Jänner 1993 geändert; es ist
daher angebracht, Anlage I des Übereinkommens
anzupassen.

Es ist ebenfalls erforderlich, eine bestimmte
Anzahl von Formänderungen an der besagten
Anlage I vorzunehmen; aus Gründen der Darstel-
lung und der Erleichterung der Lektüre erschien es
vernünftig, den gesamten Text der Anlage durch
einen neuen Text zu ersetzen;

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 632/1987

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Anlage I des Übereinkommens vom 20. Mai
1987 wird durch den Wortlaut im Anhang zu
diesem Beschluß ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1. Jänner 1993 in Kraft.

Der Gemischte Ausschuß kann gegebenenfalls
vor dem 1. November 1992 diesen Beschluß anhand
des Berichts der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften über den Stand der Harmonisie-
rung der Bestimmungen zur Verwirklichung des
Binnenmarktes überprüfen.

Geschehen zu Helsinki am 19. September 1991.

Für den Gemischten Ausschuß:
Der Vorsitzende:

J. Laine

Anhang

Anlage I

TITEL I

ALLGEMEINES

Artikel 1

(1) Das in diesem Übereinkommen festgelegte
Versandverfahren gilt für Warenbeförderungen
nach Maßgabe des Artikels 1 Absatz 1 des
Übereinkommens.
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(2) Vorbehaltlich des Artikels 2 des Übereinkom-
mens handelt es sich um ein T1- oder ein
T2-Verfahren.

Artikel 2

(Dieser Artikel enthält nicht die Buchstaben a
und b.)

Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als
c) „zuständige Behörden":

die Zollbehörden oder jede andere Behörde,
die mit der Anwendung dieses Übereinkom-
mens beauftragt wird;

d) „Hauptverpflichteter":
die Person, die selbst oder durch einen
bevollmächtigten Vertreter durch Abgabe
einer entsprechenden Anmeldung ihren Wil-
len bekundet hat, ein Versandverfahren
durchzuführen;

e) „Beförderungsmittel": insbesondere
— Straßenfahrzeuge, Anhänger, Sattelan-

hänger,
— Eisenbahnwagen,
— Wasserfahrzeuge,
— Luftfahrzeuge,
— Behälter im Sinne des Zollabkommens

über Behälter;

f) „Abgangsstelle":
die Stelle der zuständigen Behörde, bei der
das Versandverfahren beginnt;

g) „Durchgangszollstelle":
— die Eingangszollstelle im Gebiet einer

anderen Vertragspartei als derjenigen des
Abgangs der Waren;

— die Ausgangszollstelle einer Vertragspar-
tei, wenn die Sendung im Verlauf eines
Versandverfahrens das Zollgebiet dieser
Vertragspartei über eine Grenze zwischen
einer Vertragspartei und einem Drittland
verläßt;

h) „Bestimmungsstelle":
die Stelle der zuständigen Behörde, der die im
Versandverfahren beförderten Waren zur
Beendigung des Versandverfahrens zu gestel-
len sind;

i) „Stelle der Bürgschaftsleistung":
die Stelle der zuständigen Behörde, bei der
eine globale oder pauschale Bürgschaft
geleistet wird;

j) „Binnengrenze":
die gemeinsame Grenze zweier Vertragspar-
teien.

Die Waren, die in einem Seehafen einer
Vertragspartei verladen und in einem Seehafen einer

anderen Vertragspartei entladen werden, werden als
Waren, die eine Binnengrenze überschreiten,
betrachtet, sofern die Verschiffung mit einem
einzigen Beförderungspapier erfolgt.

Die Waren, die aus Drittländern auf dem Seeweg
eintreffen und in einem Seehafen einer Vertragspar-
tei umgeladen werden, um in einem Seehafen einer
anderen Vertragspartei entladen zu werden, gelten
nicht als Waren, die eine Binnengrenze überschrei-
ten.

Artikel 3 bis 9

(Diese Anlage enthält keine Titel II bis IV und keine
Artikel 3 bis 9.)

TITEL V

T1-VERFAHREN

Kapitel 1 — Verfahren

Artikel 10

(1) Sollen Waren im T1-Verfahren befördert
werden, so sind sie nach Maßgabe dieses Überein-
kommens mit einer Versandanmeldung T1 zum
Versand anzumelden. Die Versandanmeldung T1
ist die Anmeldung von Waren mit einem Vordruck
nach den Mustern in Anlage III.

(2) Der in Absatz 1 genannte Vordruck kann
gegebenenfalls durch einen oder mehrere Ergän-
zungsvordrucke nach einem der Muster des
Ergänzungsvordrucks in Anlage III ergänzt werden.

(3) Die Vordrucke gemäß den Absätzen 1 und 2
sind in einer von den zuständigen Behörden des
Abgangslandes zugelassenen Amtssprache der Ver-
tragsparteien zu drucken und auszufüllen. Soweit
erforderlich, können die zuständigen Behörden
eines durch das T1-Verfahren berührten Landes die
Übersetzung in die Amtssprache oder in eine der
Amtssprachen dieses Landes verlangen.

(4) Die Versandanmeldung T1 ist vom Hauptver-
pflichteten zu unterzeichnen; sie ist der Abgangs-
stelle in mindestens drei Exemplaren vorzulegen.

(5) Der Versandanmeldung T1 beigefügte
ergänzende Unterlagen sind Bestandteil der Anmel-
dung.

(6) Der Versandanmeldung T1 ist das Beförde-
rungspapier beizufügen. Die Abgangsstelle kann auf
die Vorlage dieses Papiers bei der Erfüllung der
Zollförmlichkeiten verzichten. Das Beförderungs-
papier ist jedoch während der Beförderung den
Zollstellen oder jeder anderen zuständigen Behörde
auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

(7) Schließt sich das T1-Verfahren im Abgangs-
land einem anderen Zollverfahren an, so ist in der
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Versandanmeldung T1 auf dieses Verfahren oder
auf die entsprechenden Zollpapiere hinzuweisen.

Artikel 11

(1) Der Hauptverpflichtete hat
a) die Waren und den Versandschein T1 inner-

halb der vorgeschriebenen Frist unter Beach-
tung der von den zuständigen Behörden zur
Nämlichkeitssicherung getroffenen Maßnah-
men unverändert der Bestimmungsstelle zu
gestellen;

b) die Vorschriften über das gemeinsame Ver-
sandverfahren einzuhalten;

c) die Zölle und sonstigen Abgaben zu entrich-
ten, die unter Umständen auf Grund einer im
Verlauf oder anläßlich eines gemeinsamen
Versandverfahrens begangenen Zuwider-
handlung oder Ordnungswidrigkeit fällig
werden.

(2) Unbeschadet der Pflichten des Hauptver-
pflichteten in Absatz 1 ist ein Warenführer oder
Warenempfänger, der die Waren annimmt und
weiß, daß sie dem gemeinsamen Versandverfahren
unterliegen, auch verpflichtet, sie innerhalb der
vorgeschriebenen Frist unter Beachtung der von den
zuständigen Behörden zur Nämlichkeitssicherung
getroffenen Maßnahmen unverändert der Bestim-
mungsstelle zu gestellen.

Artikel 12

(1) Dasselbe Beförderungsmittel kann verwendet
werden, um Waren bei mehreren Abgangsstellen zu
laden und bei mehreren Bestimmungsstellen zu
entladen.

(2) In einer Versandanmeldung T1 dürfen nur die
Waren aufgeführt werden, die auf ein einziges
Beförderungsmittel verladen worden sind oder
verladen werden sollen und die dazu bestimmt sind,
von derselben Abgangsstelle zu derselben Bestim-
mungsstelle befördert zu werden.

Im Sinne von Unterabsatz 1 gelten die nachste-
henden Beförderungsmittel als ein einziges Beförde-
rungsmittel, sofern mit ihnen Waren befördert
werden, die zusammenbleiben sollen:

a) ein Straßenfahrzeug mit einem oder mehreren
Anhängern oder Sattelanhängern;

b) mehrere Eisenbahnwagen;
c) Schiffe, die eine Einheit bilden;
d) Behälter, die auf ein Beförderungsmittel im

Sinne dieses Artikels verladen worden sind.

Artikel 13

(1) Die Abgangsstelle nimmt die Versandanmel-
dung T1 an und trägt sie ein, bestimmt die Frist,
innerhalb derer die Waren der Bestimmungsstelle zu

gestellen sind, und sichert die Nämlichkeit in der
erforderlichen Weise.

(2) Die Abgangsstelle versieht die Versandanmel-
dung T1 mit den entsprechenden Angaben, behält
das für sie bestimmte Exemplar ein und händigt die
übrigen Exemplare dem Hauptverpflichteten oder
dessen Vertreter aus.

Artikel 14

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 14.)

Artikel 15

(1) Die dem Hauptverpflichteten oder seinem
Vertreter von der Abgangsstelle ausgehändigten
Exemplare des Versandscheins T1 müssen die
Waren bei der Beförderung begleiten.

(2) Jedes EFTA-Land kann auf seinem Gebiet zur
Überwachung Beförderungswege bestimmen.

Artikel 16

Jedes Land übermittelt der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften das Verzeichnis der
für T1-Verfahren zuständigen Dienststellen und
deren Öffnungszeiten.

Die Kommission teilt diese Angaben den anderen
Ländern mit.

Artikel 17

Die Exemplare des Versandscheins T1 sind den
zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen.

Artikel 18

(1) Die Sendung ist bei jeder Durchgangszoll-
stelle unter Vorlage der Exemplare des Versand-
scheins T1 vorzuführen.

(2) Der Beförderer hat bei jeder Durchgangszoll-
stelle einen Grenzübergangsschein abzugeben. Das
Muster des Grenzübergangsscheins ist in Anlage II
festgelegt.

(3) Die Durchgangszollstellen beschauen die
Waren nicht, es sei denn, daß der Verdacht einer
Unregelmäßigkeit besteht, die zu Mißbräuchen
führen könnte.

(4) Erfolgt die Beförderung über eine andere als
die im Versandschein T1 angegebene Durchgangs-
zollstelle, so übersendet diese Zollstelle den
Grenzübergangsschein unverzüglich der im Ver-
sandschein T1 angegebenen Durchgangszollstelle.

Befindet sich die im Rahmen eines gemeinschaft-
lichen Versandverfahrens zwischen zwei Mitglied-
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Staaten der Gemeinschaft benutzte Durchgangszoll-
stelle in einem EFTA-Land, so hat diese Zollstelle
den Grenzübergangsschein aufzubewahren.

Artikel 19

Werden Waren bei zwischengeschalteten zustän-
digen Behörden zugeladen oder entladen, so sind
diesen die von der oder den Abgangsstellen
ausgehändigten Exemplare des Versandscheins T1
vorzulegen.

Artikel 20

(1) Die in einem Versandschein T1 aufgeführten
Waren können ohne neue Anmeldung unter
Aufsicht der zuständigen Behörden des Landes, auf
dessen Gebiet die Umladung erfolgen soll, auf ein
anderes Beförderungsmittel umgeladen werden. Die
zuständigen Behörden tragen in diesem Fall im
Versandschein T1 einen entsprechenden Vermerk
ein.

(2) Die zuständigen Behörden können unter den
von ihnen festgelegten Voraussetzungen die Umla-
dung ohne Aufsicht zulassen. Bei einer solchen
Umladung hat der Beförderer den Versand-
schein T1 mit einem entsprechenden Vermerk zu
versehen und die zuständigen Behörden des Landes,
in dem die Umladung erfolgt ist, zu unterrichten,
damit die Umladung amtlich bescheinigt wird.

Artikel 21

(1) Wird während einer Beförderung der
Verschluß ohne Absicht des Beförderers verletzt, so
hat dieser in dem Land, in dem sich das
Beförderungsmittel befindet, von den zuständigen
Behörden so schnell wie möglich ein Protokoll
aufnehmen zu lassen. Soweit möglich werden neue
Verschlüsse angelegt.

(2) Bei Unfällen, die eine Umladung auf ein
anderes Beförderungsmittel erfordern, gilt Arti-
kel 20.

(3) Zwingt eine unmittelbar drohende Gefahr
zum sofortigen teilweisen oder vollständigen
Entladen, so kann der Beförderer in eigener
Verantwortung handeln. Er hat dies im Versand-
schein T1 zu vermerken. Absatz 1 gilt entsprechend.

(4) Kann der Beförderer auf Grund eines Unfalls
oder eines anderen Vorfalls während der Beförde-
rung die Frist nach Artikel 13 nicht einhalten, so hat
er die in Absatz 1 genannte zuständige. Behörde so
schnell wie möglich zu benachrichtigen. Diese
Behörde trägt im Versandschein T1 einen entspre-
chenden Vermerk ein.

Artikel 22

(1) Der Bestimmungsstelle sind die Waren zu
gesteilen und der Versandschein T1 vorzulegen.

(2) Die Bestimmungsstelle vermerkt auf den
Exemplaren des Versandscheins T1 das Ergebnis
ihrer Prüfung und sendet der Abgangsstelle
unverzüglich ein Exemplar zurück; das andere
Exemplar verbleibt bei der Bestimmungsstelle.

(3) Das Verfahren T1 kann bei einer anderen als
der am Versandschein T1 angegebenen Stelle
beendet werden. Diese Stelle wird damit Bestim-
mungsstelle.

(4) Werden Waren der Bestimmungsstelle erst
nach Ablauf der von der Abgangsstelle festgesetzten
Frist gestellt, so gilt diese Frist als gewahrt, sofern
gegenüber der Bestimmungsstelle glaubhaft ge-
macht wird, daß die Nichteinhaltung auf vom
Beförderer oder Hauptverpflichteten nicht zu
vertretende Umstände zurückzuführen ist.

(5) Gehört bei Wechsel der Bestimmungsstelle
gemäß Absatz 3 die neue Bestimmungsstelle zu
einer anderen Vertragspartei als die im Versand-
schein T1 genannte Stelle, so bringt die neue
Bestimmungsstelle im Feld „Prüfung durch die
Bestimmungsstelle" des Rückscheins des Versand-
papiers T1 zusätzlich zu den üblichen Vermerken
der Bestimmungsstelle einen der nachstehenden
Vermerke an:

(6) Enthält der Versandschein T1 gemäß Ab-
satz 5 einen der folgenden Vermerke, so bleibt die
Ware unter der Überwachung der neuen Bestim-
mungsstelle und kann nicht einer anderen Bestim-
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mung ohne ausdrückliche Genehmigung dieser
zugeführt werden, als der Beförderung zur
Vertragspartei, zu der die Abgangsstelle gehört.

(7) Die Abgangsstelle erledigt den Versand-
schein T1 erst, nachdem alle sich aus dem Wechsel
der Bestimmungsstelle ergebenden Verpflichtungen
erfüllt worden sind. Sie unterrichtet den Sicherungs-
geber gegebenenfalls über die Nichterledigung.

Artikel 23

Ein gemeinsames Versandverfahren endet, wenn
die Waren und der Versandschein T1 der Bestim-
mungsstelle gestellt werden.

Kapitel 2 — Sicherheitsleistung

Artikel 24

(1) Vorbehaltlich Artikel 33 hat der Hauptver-
pflichtete eine Sicherheit zu leisten, damit die
Erhebung der Zölle und anderen Abgaben sicherge-
stellt wird, die ein Land für die Waren beanspruchen
könnte, die sein Gebiet beim T1-Verfahren
berühren.

Die in Unterabsatz 1 genannte Sicherheit muß im
Gebiet aller bei dem betreffenden T1-Verfahren
berührten Vertragsparteien gültig sein.

(2) Die Sicherheit kann für mehrere T1-Verfah-
ren als Gesamtbürgschaft oder für jedes T1-Verfah-
ren einzeln geleistet werden.

(3) Vorbehaltlich Artikel 29 Absatz 2 besteht die
Sicherheitsleistung in einer selbstschuldnerischen
Bürgschaft einer natürlichen oder juristischen
dritten Person, die

— in der Vertragspartei, in der die Sicherheit
geleistet wird, ihren Wohnsitz oder eine
Niederlassung hat und

— von den zuständigen Behörden dieser Ver-
tragspartei vorbehaltlich der in deren Gebiet
geltenden Vorschriften und gegebenenfalls
der von diesen Behörden festgelegten Voraus-
setzungen als Steuerbürge zugelassen ist.

Artikel 25

(1) Die in Artikel 24 Absatz 3 genannte Bürg-
schaft ist in einer Urkunde zu leisten, die den in
Anlage II festgelegten Mustern entspricht.

(2) Wenn es die einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder Handelsbräuche er-
fordern, kann jedes Land zulassen, daß die
Bürgschaft in anderer urkundlicher Form geleistet
wird, sofern damit die gleichen Rechtswirkungen
wie mit der im Muster vorgesehenen Bürgschaft
erzielt werden.

Artikel 26

(1) Die Gesamtbürgschaft ist bei einer Stelle der
Bürgschaftsleistung zu leisten.

(2) Die Stelle der Bürgschaftsleistung bestimmt
die Bürgschaftssumme, nimmt die Bürgschaftserklä-
rung an und erteilt dem Hauptverpflichteten die
Bewilligung, im Rahmen der Bürgschaft T1-Verfah-
ren von jeder beliebigen Abgangsstelle aus durchzu-
führen.

(3) Jede Person, der eine Bewilligung erteilt
worden ist, erhält hierüber unter den von den
zuständigen Behörden der betreffenden Länder
festgelegten Bedingungen eine Bürgschaftsbeschei-
nigung in einem oder mehreren Exemplaren. Das
Muster der Bürgschaftsbescheinigung ist in An-
lage II festgelegt.

383
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(4) In jeder Versandanmeldung T1 ist auf diese
Bescheinigung hinzuweisen.

Artikel 27

Die Stelle der Bürgschaftsleistung kann die
Bewilligung widerrufen, wenn die Voraussetzun-
gen, unter denen sie erteilt wurde, nicht mehr
vorliegen.

Artikel 28

(1) Jedes Land kann zulassen, daß die in
Artikel 24 genannte Bürgschaft — gleichgültig, wer
Hauptverpflichteter ist — in einer einzigen
Urkunde in Höhe eines in Anlage II festgelegten
Pauschbetrags je Anmeldung geleistet wird, um die
Zahlung der Zölle und anderen Abgaben sicherzu-
stellen, die bei den im Rahmen seiner Verpflichtung
durchgeführten T1-Verfahren gegebenenfalls bean-
sprucht werden können. Der Pauschbetrag wird von
der Abgangsstelle höher festgesetzt, wenn die
Beförderung der Waren erhöhte Risiken in sich
birgt; dabei ist insbesondere die Belastung durch
Zölle und andere Abgaben zu berücksichtigen,
denen die Waren in einem oder mehreren Ländern
unterliegen.

Die in Unterabsatz 1 genannte Bürgschaft ist in
einer Urkunde zu leisten, die dem in Anlage II
festgelegten Muster entspricht.

(2) Die Pauschalbürgschaft ist bei einer Stelle der
Bürgschaftsleistung zu leisten.

Artikel 29

(1) Die Sicherheit für ein T1-Verfahren ist bei der
Abgangsstelle zu leisten. Die Abgangsstelle be-
stimmt die Bürgschaftssumme.

(2) Die Sicherheit nach Absatz 1 kann als
Barsicherheit bei der Abgangsstelle hinterlegt
werden. In diesem Fall wird sie freigegeben, wenn
der Versandschein T1 bei der Abgangsstelle erledigt
wird.

(3) Auf Antrag der zuständigen Behörde des
Landes, die nach Artikel 34 um die Erhebung der
Zölle und anderen Abgaben ersucht, überweist die
zuständige Behörde des Landes, in dem sich die
Abgangsstelle befindet, unverzüglich an die ersu-
chende Behörde die gemäß Absatz 2 hinterlegten
Beträge gegen Vorlage eines Vollstreckungstitels.
Eine Überweisung der Beträge findet nicht statt,
wenn die Forderung und/oder der Vollstreckungs-
titel angefochten wird.

Artikel 30

Unbeschadet der Vorschriften, die für weitere
Fälle eine Befreiung vorsehen, wird der Hauptver-
pflichtete von den zuständigen Behörden der

betreffenden Länder von der Entrichtung der Zölle
und anderen Abgaben befreit

a) für Waren, die nachweislich durch höhere
Gewalt oder durch ein zufälliges Ereignis
untergegangen sind;

b) für behördlich anerkannte Fehlmengen, die
auf Grund der Eigenart der Waren entstanden
sind.

Artikel 31

Der Sicherungsgeber ist von seinen Verpflichtun-
gen befreit, wenn der Versandschein T1 bei der
Abgangsstelle erledigt worden ist.

Der Sicherungsgeber ist auch nach Ablauf einer
Frist von zwölf Monaten vom Zeitpunkt der
Eintragung der Versandanmeldung T1 an gerechnet
von seinen Verpflichtungen befreit, wenn er von den
zuständigen Behörden des Abgangslandes nicht
über die Nichterledigung des Versandscheins T1
unterrichtet worden ist.

Ist der Sicherungsgeber durch die zuständigen
Behörden innerhalb der in Absatz 2 bezeichneten
Frist über die Nichterledigung des Versandscheins
T1 unterrichtet worden, so ist ihm ferner
mitzuteilen, daß er die. Beträge zu entrichten hat
oder gegebenenfalls zu entrichten haben wird, für
die er im Hinblick auf das betreffende T1-Verfah-
ren haftet. Diese Mitteilung muß dem Sicherungs-
geber spätestens drei Jahre nach der Registrierung
der Versandanmeldung T1 zugehen. In Ermange-
lung einer Mitteilung innerhalb der vorstehend
genannten Frist ist der Sicherungsgeber ebenfalls
von seinen Verpflichtungen befreit.

Kapitel 3 — Befreiung von der Sicherheitsleistung

Artikel 32

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 32.)

Artikel 33

(1) Außer in Fällen, die erforderlichenfalls in der
Anlage II festzulegen sind, ist keine Sicherheit zu
leisten für

a) Beförderungen auf dem See- oder Luftweg;
b) Beförderungen auf dem Rhein und den

Rheinwasserstraßen;
c) Beförderungen durch Rohrleitungen;
d) Beförderungen, die von den Eisenbahngesell-

schaften der Länder durchgeführt werden.

(2) Jedes Land kann bei der Beförderung von
Waren auf anderen als den in Absatz 1 Buchstabe b
genannten Wasserstraßen, die in seinem Gebiet
gelegen sind, auf die Sicherheitsleistung verzichten.
Die Länder teilen die hierzu getroffenen Maßnah-
men der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften mit; diese unterrichtet die anderen Länder.
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Kapitel 4 — Zuwiderhandlungen

Artikel 34

(1) Wird festgestellt, daß im Verlauf eines
T1-Verfahrens in einem bestimmten Land Zuwider-
handlungen begangen worden sind, so werden
hierdurch fällig gewordene Zölle und andere
Abgaben — unbeschadet der Strafverfolgung — von
diesem Land nach dessen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften erhoben.

(2) Steht der Ort der Zuwiderhandlung nicht fest,
so gilt sie als begangen,

a) wenn sie während des T1-Verfahrens bei
einer Durchgangszollstelle an einer Binnen-
grenze festgestellt wird: im Gebiet der
Vertragspartei, das das Beförderungsmittel
oder die Waren zuletzt verlassen haben;

b) wenn sie während des T1-Verfahrens bei
einer Durchgangszollstelle im Sinne des
Artikels 2 Buchstabe g zweiter Gedanken-
strich festgestellt wird: im Gebiet der
Vertragspartei, zu der diese Zollstelle gehört;

c) wenn sie während des T1-Verfahrens im
Gebiet eines Landes nicht bei einer Durch-
gangszollstelle, sondern an einer anderen
Stelle festgestellt wird: in dem Land, in dem
diese Feststellung getroffen worden ist;

d) wenn die Sendung der Bestimmungsstelle
nicht gestellt worden ist: in der letzten
Vertragspartei, in deren Zollgebiet das
Beförderungsmittel oder die Waren zuletzt
nachweislich auf Grund der Grenzübergangs-
scheine gelangt sind;

e) wenn die Zuwiderhandlung nach Durchfüh-
rung eines T1-Verfahrens festgestellt wird: in
dem Land, in dem diese Feststellung getroffen
worden ist.

(3) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 3.)

Kapitel 5 — Rechtswirkungen

Artikel 35

(1) Die von den zuständigen Behörden eines
Landes ordnungsgemäß ausgestellten Versand-
scheine T1 und die von diesen Behörden zur
Nämlichkeitssicherung getroffenen oder akzeptier-
ten Maßnahmen haben in den anderen Ländern die
gleiche rechtliche Wirkung wie die von den
zuständigen Behörden dieser Länder ordnungsge-
mäß ausgestellten Versandscheine T1 und zur
Nämlichkeitssicherung getroffenen oder akzeptier-
ten Maßnahmen.

(2) Feststellungen der zuständigen Behörden
eines Landes bei Prüfungen im Rahmen des
T1-Verfahrens haben in den anderen Ländern die
gleiche Beweiskraft wie die Feststellungen der
zuständigen Behörden dieser Länder.

Artikel 36

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 36.)

TITEL VI

T2-VERFAHREN

Artikel 37

(1) Sollen Waren im T2-Verfahren befördert
werden, so sind sie nach Maßgabe dieses Überein-
kommens mit einer Versandanmeldung T2 zum
Versand anzumelden. Die Versandanmeldung T2
ist die Anmeldung von Waren mit einem Vordruck
nach den Mustern in Anlage III.

(2) Der in Absatz 1 genannte Vordruck kann
gegebenenfalls durch einen oder mehrere Ergän-
zungsvordrucke nach einem der Muster des
Ergänzungsvordrucks in Anlage III ergänzt werden.

(3) Für das T2-Verfahren gilt Titel V sinngemäß.

TITEL VII

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE
BEFÖRDERUNGSARTEN

Artikel 38

(1) Artikel 18 gilt nicht für Warenbeförderungen
im Eisenbahnverkehr.

(2) Ist gemäß Artikel 18 Absatz 2 ein Grenzüber-
gangsschein abzugeben, so gelten die Anschreibun-
gen der Eisenbahngesellschaften als Grenzüber-
gangsschein.

Artikel 39

(1) Das T1- oder T2-Verfahren ist für die
Beförderung von Waren im Luftverkehr nicht
zwingend vorgeschrieben, wenn die Waren keinen
Maßnahmen zur Überwachung ihrer Verwendung
oder ihrer Bestimmung unterliegen.

(2) Das T1- oder T2-Verfahren ist für die
Beförderung von Waren durch Rohrleitungen nicht
zwingend vorgeschrieben.

Artikel 40

(1) Auf Waren, die bei der Beförderung eine
Binnengrenze im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j
Unterabsatz 2 überschreiten, braucht das T1- oder
T2-Verfahren nicht angewandt zu werden, bevor sie
die genannte Grenze überschreiten.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Beförderung der
Waren auf dem Seeweg im Rahmen eines einzigen
Beförderungsvertrags nach der Anlandung im
Entladehafen eine Beförderung auf dem Landweg
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oder auf Binnengewässern in einem Versandverfah-
ren folgen soll, sofern die Weiterbeförderung von
diesem Hafen nicht auf Grund des Rheinmanifestes
erfolgen soll.

(3) Bei Waren, die vor dem Überschreiten der
Binnengrenze in das T1- oder T2-Verfahren
überführt worden sind, wird die Wirkung dieses
Verfahrens während der Beförderung auf dem
Seeweg ausgesetzt.

TITEL VIII

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR
POSTSENDUNGEN

Artikel 41

(1) Abweichend von Artikel 1 gilt das T1- oder
T2-Verfahren nicht für Postsendungen (einschließ-
lich Postpakete).

(2) (Dieser Artikel enthält keinen Absatz 2.)

TITEL IX

Artikel 42 bis 44

(Diese Anlage enthält keine Artikel 42 bis 44.)

TITEL X

Artikel 45 und 46

(Diese Anlage enthält keine Artikel 45 und 46.)

TITEL XI

Artikel 47

(Diese Anlage enthält keinen Artikel 47.)

Vranitzky

689.

Abkommen zwischen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem
Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich einerseits,

und der Regierung der Republik Belarus andererseits,
über die Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von

Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich

Artikel 1

Die Regierung der Republik Belarus bestätigt, daß zur Ausstellung von Zeugnissen über den Ursprung
und die handwerkliche Herstellung von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr
nach Österreich die Industrie- und Handelskammer der Republik Belarus ermächtigt ist.

Artikel 2

(1) Die Zeugnisse über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung entsprechen — vorbehaltlich
der Bestimmungen des Absatzes 2 — nach Inhalt und Form dem für Zwecke des Allgemeinen
Präferenzsystems verwendeten Formblatt A.

(2) Die Zeugnisse enthalten folgende zusätzliche Feststellungen in englischer Sprache:

a) Zusätzliche Erklärung des Ausführers (in Spalte 7 des genannten Formblattes):

b) Bescheinigung der im Artikel 1 genannten ermächtigten Stelle (in Spalte 4 des genannten
Formblattes):
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(3) Als handwerklich hergestellte Waren werden Waren verstanden, die überwiegend von Hand oder
nur unter Verwendung von ausschließlich durch Hand- oder Fußantrieb bedienten Maschinen oder Geräten
hergestellt worden sind. Die Verwendung von maschinell erzeugten Rohmaterialien schließt grundsätzlich
handwerklich hergestellte Waren von den nach österreichischem Recht eingeräumten Begünstigungen nicht
aus.

Artikel 3

Die Regierung der Republik Belarus wird jede Änderung bezüglich der im Artikel 1 genannten Stelle
dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich bekanntgeben.

Artikel 4

Die Industrie- und Handelskammer der Republik Belarus leistet bei der Prüfung der Richtigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Zeugnisse den österreichischen Behörden über deren Ersuchen Verwaltungshilfe.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt sechs Wochen nach Unterzeichnung in Kraft; es wird auf die Dauer von zwei
Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht durch
eine der Vertragsparteien sechs Monate vor Ablauf der Frist schriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt
wird.

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Oktober 1992, in drei Urschriften in deutscher, belarussischer und
englischer Sprache, wobei alle drei Texte gleichermaßen verbindlich sind.

Im Falle von abweichenden Auslegungen ist der englische Text maßgebend.

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten der Republik Österreich:
Dr. Wolfgang Schüssel

Für den Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich:
Dr. Wolfgang Schüssel

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten

Für die Regierung der Republik Belarus:
V. Radkevich

Vorsitzender des Staatskomitees der Republik Belarus für auswärtige wirtschaftliche Beziehungen
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Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 5 mit 13. November 1992 in Kraft.

Vranitzky


